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BGH: Sueddeutsche.de durfte Tagebuch-Zitate zum Cum-Ex-Skandal 
veröffentlichen

Der unter anderem für das 
allgemeine Persönlichkeits-
recht zuständige VI. Zivilse-
nat des Bundesgerichtshofs 
in Karlsruhe hat entschie-
den, dass private Tagebuch-
Aufzeichnungen, die von 
den Strafverfolgungsbehör-
den beschlagnahmt worden 
sind, keine „amtlichen Do-
kumente“ des Strafverfah-
rens im Sinne von § 353d Nr. 
3 StGB darstellen. Daher hat 
der BGH das vom Landge-
richt Hamburg bzw. Han-
seatischen Oberlandesge-
richt ausgesprochene Verbot 
der wörtlichen Wiedergabe 
von Tagebuch-Auszügen 
aufgehoben (Urteil vom 
16. Mai 2023 - Az.: VI ZR 
116/22). 

Der Sachverhalt

In dem Verfahren ging es um 
einen Artikel, der am 4. Sep-
tember 2020 auf der Website 
www.sueddeutsche.de mit 
der Überschrift „Notizen 
aus der feinen Gesellschaft“ 
publiziert worden war. Der 

Bericht beschäftigt sich mit 
einer möglichen Einfluss-
nahme der Hamburger Poli-
tik auf Entscheidungen der 
Finanzbehörden im Zusam-
menhang mit Steuerrückfor-
derungen nach Cum-Ex-Ge-
schäften von der Hamburger 

Warburg Bank. Er enthält 
wörtliche Zitate aus dem Ta-
gebuch des Hamburger Ban-
kiers Christian Olearius, 
deren Inhalt der Redaktion 
der Süddeutschen Zeitung 
nach der Beschlagnahme 
der Tagebücher bekannt ge-
worden waren. Der in dem 
Artikel behandelte Verdacht 
einer möglichen Einfluss-
nahme der Hamburger Poli-
tik auf Entscheidungen der 
Finanzbehörden ist zudem 
Gegenstand eines parlamen-
tarischen Untersuchungsaus-
schusses in Hamburg. 

Die Entscheidungen der 
Hamburger Gerichte

Gegen die Publikation der 
Zitate aus seinen Tagebü-
chern war der Bankier Chri-
stian Olearius gerichtlich 
vorgegangen - und zwar mit 
Erfolg. Das Landgericht 
Hamburg sprach ein Verbot 
für die Veröffentlichung von 
16 Textpassagen aus (Urteil 
vom 5. März 2021 - Az.: 324 
O 502/20). 

Die Berufung gegen das 
Urteil wurde vom Hansea-
tischen Oberlandesgericht 
im Wesentlichen zurückge-
wiesen. Das OLG Hamburg 
hat das vom Landgericht 
Hamburg ausgesprochene 
Verbot lediglich in Hinblick 

auf zwei Textpassagen ein-
geschränkt, die zwischen-
zeitlich von Anwälten des 
Klägers in Sitzungen des 
parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses verlesen 
worden waren (Urteil vom 
22. März 2022 - Az.: 7 U 
25/21). 

Der BGH hebt die Urteile 
der Hamburger Gerichte 
auf

Beim BGH ist der Fall 
komplett anders beurteilt 
worden. In der Presse-Info 
80/023 vom 16. Mai 2023 
wird die BGH-Entscheidung 
zugunsten des Süddeutschen 
Verlags erläutert: Dem Klä-
ger steht gegen die Beklag-
te unter keinem rechtlichen 
Gesichtspunkt ein Anspruch 
auf Unterlassung der wört-
lichen Wiedergabe der bean-
standeten Textpassagen aus 
seinen Tagebüchern zu.

Ein solcher Anspruch er-
gibt sich zunächst nicht aus 
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB 
analog, § 823 Abs. 2 BGB, § 
353d Nr. 3 StGB unter dem 
Gesichtspunkt der Verlet-
zung eines Schutzgesetzes.

Die Bestimmung in § 353d 
Nr. 3 StGB kann, so wie sie 
bislang und auch von den 
Vorinstanzen verstanden 
worden ist, nicht als Schutz-
gesetz im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB angesehen wer-
den. Zwar dient die Norm 
auch dem Schutz des von 
einem Strafverfahren Betrof-
fenen vor einer vorzeitigen 
Bloßstellung. 

Nach dem Wortlaut und 
dem bisherigen Verständnis 
lässt die Norm aber die ab-
strakte Gefährdung der von 
ihr geschützten Rechtsgü-

Fortsetzung auf Seite 2

Der Bundesgerichtshof hat bei den Tagebuch-Zitaten im 
Cum-Ex-Skandal das öffentliche Interesse über den Schutz 
der Persönlichkeit gestellt – Foto: Joe Miletzki
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Bundesverfassungsgericht rügt erneut die Pressekammer des Landgerichts Berlin

Die prozessuale Waffen-
gleichheit muss beim Erlass 
einer einstweiligen Verfü-
gung gewährleistet sein – es 
müssen stets alle Verfahrens-
beteiligten angehört werden 
bzw. die Gelegenheit zu ei-

ner Stellungnahme bekom-
men. Auf diesen im Grund-
gesetz ((Art. 3 Abs 1 iVm 
Art. 20 Abs. 3 GG) festge-
haltenen Grundsatz hat das 
Bundesverfassungsgericht 
mit Sitz in Karlsruhe be-

reits des Öfteren hingewie-
sen. In Sachen Presserecht 
haben der Spiegel-Verlag 
und das Recherche-Netz-
werk Correctiv 2018 beim 
B u n d e s ve r f a s s u n g s g e -
richt die entsprechenden 

Urteile erstritten (Urteile 
vom 30. Sept. 2018 – Az.: 
1 BvR 1783/17 und 1 BvR 
2421/17). 

ter genügen. Auf die Frage, 
ob die Schutzgüter durch 
die in Rede stehende Ver-
öffentlichung im konkreten 
Einzelfall tatsächlich beein-
trächtigt oder gar verletzt 
worden sind, kommt es da-
nach nicht an. Sie setzt ins-
besondere nicht die sonst 
zur Feststellung einer Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung 
erforderliche einzelfallbe-
zogene Abwägung der wi-
derstreitenden Interessen 
voraus. Mit dem Inhalt, der 
der Norm nach dem Wort-
laut und dem bisherigen 
Verständnis zukommt, kann 
die Bestimmung damit im 
Einzelfall in Konflikt mit 
Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 10 
EMRK geraten. 

Unter Berücksichtigung des 
Gesamtzusammenhangs 
des Normengefüges ist es 
haftungsrechtlich nicht ver-
tretbar, den zivilrechtlichen 
Rechtsgüterschutz in der 
Weise vorzuverlagern, dass 
die deliktische Einstands-
pflicht unabhängig von einer 
tatsächlich eingetretenen Be-
einträchtigung des Schutz-
guts und losgelöst von einer 
einzelfallbezogenen Abwä-
gung mit den entgegenste-
henden Rechten Dritter aus 
Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 
EMRK an die abstrakte Ge-
fahr der Bloßstellung eines 
Verfahrensbetroffenen ge-
knüpft wird. Die Belange 

der Verfahrensbetroffenen 
sind auch ohne die Verwirk-
lichung einer so weitgehen-
den Rechtsfolge ausreichend 
abgesichert. Ihnen stehen 
Schadensersatz- und Unter-
lassungsansprüche aus § 823 
Abs. 1, § 1004 Abs. 1 Satz 
2 BGB analog, Art. 1, Art. 
2 Abs. 1 GG zu, sofern sie 
durch eine Berichterstattung 
über den Inhalt amtlicher 
Schriftstücke in ihrem allge-
meinen Persönlichkeitsrecht 
verletzt werden.

Unabhängig davon sind auch 
die tatbestandlichen Voraus-
setzungen des § 353d Nr. 
3 StGB nicht erfüllt. Bei 
den privaten Tagebuchauf-
zeichnungen des Klägers, 
die aufgrund eines von der 
Staatsanwaltschaft erwirkten 
Durchsuchungsbeschlus-
ses des Amtsgerichts Köln 
beschlagnahmt wurden, 
handelt es sich nicht um 
„amtliche Dokumente“ des 
Strafverfahrens. In Hinblick 
auf die Gewährleistungen 
in Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 
EMRK und Art. 103 Abs. 2 
GG verbietet sich ein weites 
Begriffsverständnis. Die 
Bestimmung erfasst daher 
nicht die Aufzeichnungen 
privater Urheber. Derartige 
Aufzeichnungen verwandeln 
sich nicht dadurch in amt-
liche Dokumente, dass sie 
von den Strafverfolgungsbe-
hörden beschlagnahmt wor-
den sind oder in sonstiger 
Weise zu Zwecken des Ver-

fahrens in den Gewahrsam 
einer daran mitwirkenden 
Behörde gelangen. Hätte 
der Gesetzgeber auch Do-
kumente privater Urheber 
dem Tatbestand des § 353d 
Nr. 3 StGB unterstellen wol-
len, so hätte er dies durch 
die Bezeichnung „amtlich 
verwahrte Dokumente“ klar 
zum Ausdruck bringen kön-
nen und angesichts seiner 
Verpflichtungen aus Art. 103 
Abs. 2 GG auch zum Aus-
druck bringen müssen.

Der geltend gemachte Un-
terlassungsanspruch ergibt 
sich auch nicht aus § 1004 
Abs. 1 Satz 2 BGB analog, 
§ 823 Abs. 1 BGB. Zwar 
berührt die wortlautgetreue 
Wiedergabe von Auszügen 
aus den Tagebüchern des 
Klägers sein allgemeines 
Persönlichkeitsrecht in den 
Ausprägungen der Vertrau-
lichkeitssphäre und des sozi-
alen Geltungsanspruchs.

Öffentliches Interes-
se überwiegt Recht auf 
Schutz der Persönlichkeit

Die Beeinträchtigung der 
Vertraulichkeitssphäre und 
des sozialen Geltungsan-
spruchs des Klägers ist aber 
nicht rechtswidrig. Das von 
der Beklagten verfolgte In-
formationsinteresse der Öf-
fentlichkeit und ihr Recht 
auf Meinungs- und Medi-
enfreiheit überwiegen das 
Interesse des Klägers am 

Schutz seiner Persönlich-
keit. Die Rechte des Klä-
gers sind durch wörtliche 
Wiedergabe seiner Tage-
buchaufzeichnungen nur in 
verhältnismäßig geringem 
Maß beeinträchtigt worden. 
Demgegenüber kommt dem 
Grundrecht der Beklagten 
auf Meinungs- und Medi-
enfreiheit im Streitfall ein 
besonders hohes Gewicht 
zu. Mit der wortlautgetreuen 
Wiedergabe der Tagebuch-
aufzeichnungen hat die Be-
klagte einen Beitrag zum 
geistigen Meinungskampf 
in einer die Öffentlichkeit 
in höchstem Maße berüh-
renden Frage geleistet, die 
auch Gegenstand eines par-
lamentarischen Untersu-
chungsausschusses in Ham-
burg ist. Das überragende 
Informationsinteresse der 
Öffentlichkeit erstreckt sich 
auch auf die Wiedergabe der 
Tagebuchaufzeichnungen im 
Wortlaut. Den wörtlichen 
Zitaten kommt ein beson-
derer Dokumentationswert 
im Rahmen der Berichter-
stattung zu. Sie dienen dem 
Beleg und der Verstärkung 
der Aussage der Beklag-
ten, es dränge sich der Ver-
dacht auf, dass hochrangige 
Hamburger Politiker Ein-
fluss auf Entscheidungen 
der Finanzbehörden im Zu-
sammenhang mit Steuer-
rückforderungen nach Cum-
Ex-Geschäften genommen 
hätten. Dies hat der Kläger 
hinzunehmen. (ps)

Fortsetzung von Seite 1
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Berliner Pressekammer 
muss schon die achte Rüge 
seit Juni 2020 einstecken

Trotz der eindeutigen Fest-
stellung des Bundesver-
fassungsgerichts aus 2018 
kommt es immer wieder zu 

Verstößen gegen das Gebot 
der sogenannten „Waffen-
gleichheit“. Besonders häu-
fig betroffen ist die Presse-
kammer am Landgericht 
Berlin. Die wurde Ende 
April 2023 vom Bundesver-
fassungsgericht bereits zum 
achten Mal seit Juni 2020 
wegen eines Verstoßes gegen 

die „Waffengleichheit“ ge-
rügt, wie das Boulevardblatt 
Bild am 6. Mai 2023 berich-
tete und auf einen Beschluss 
vom 26. April 2023 mit dem 
Aktenzeichen 1 BvR 718/23 
verwies. 

Anlass war ein Verfahren 
zwischen dem früheren Ten-
nis-Profi Boris Becker und 
dem Medienkonzern Axel 
Springer SE bzw. der Bild-
Zeitung. Die hatte im März 
2023 in einem Artikel mit 
der Überschrift „Boris‘ fiese 
Attacke auf Lily Becker“ be-
richtet, warum sich die frühe-
ren Partnerinnen von Boris 
Becker nicht öffentlich über 
ihn äußern würden. Mit Be-
zug auf einen „Vertrauten“ 
teilte Bild mit: „Boris legt 
seinen Frauen Verschwie-
genheitserklärungen hin, die 
sie unterschreiben müssen. 
Damit sichert er sich ab.“ 

Boris Becker war damit 
nicht einverstanden und 
forderte eine Gegendarstel-
lung, die er aber nicht be-
kam. Folglich beantragte er 
beim Landgericht Berlin den 
Erlass einer einstweiligen 
Verfügung. Zwei Tage spä-
ter erlies die Pressekammer 
des Landgerichts Berlin die 
einstweilige Verfügung ohne 
Bild anzuhören und „we-
gen der Dringlichkeit ohne 
mündliche Verhandlung“.  
Die Axel Springer SE rief 
darauf mit Erfolg das Bun-
desverfassungsgericht an. 

Laut Bild bzw. der Axel 
Springer SE sei das bereits 
der achte Verstoß dieser Art 
bei der Pressekammer des 
Landgerichts Berlin seit Juni 
2020. In fünf dieser acht Fäl-
le soll das Haus Axel Sprin-
ger betroffen sein. (ps)
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Das Bundesverfassungsgericht rügt Verstöße gegen die soge-
nannte „Waffengleichheit“ bei einstweiligen Verfügungen 
– Foto: Stephan Baumann

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

routegenius

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen insbesondere für alle elek-
tronischen und digitalen Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeug-
nisse.

Betterbits GmbH 
Bunsenstraße 22, 64293 Darmstadt

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

lunchplan

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen insbesondere für alle elek-
tronischen und digitalen Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeug-
nisse.

Betterbits GmbH 
Bunsenstraße 22, 64293 Darmstadt
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Destination X

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen. Die 
Inanspruchnahme bezieht sich auf alle Medien, insbesondere Druckereier-
zeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Rechtsanwalt Dr. Christian Rassmann 
Widenmayerstraße 23, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Braking News

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Knorr-Bremse AG 
Moosacher Straße 80, 80809 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Young Ludwig

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig
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